Kohlendioxid
Sicherheitsdatenblatt
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/878
Referenznummer: EIGA018A
Ausgabedatum: 16.01.2013 Überarbeitungsdatum: 05.06.2024 Ersetzt Version vom: 10.05.2022 Version: 2.2
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes oder Gemisches und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikation

Produktform: 			Stoff
Name: 				Kohlendioxid
EG-Nr.: 				204-696-9
CAS-Nr.: 				124-38-9
REACH-Registrierungsnummer: 		Gelistet in Anhang IV/V der REACH-Verordnung, von der Registrierung ausgenommen
Produktcode: 			000010021714
Bruttoformel: 			CO2
REACH-Zulassungsausnahmen: 		Von der REACH-Registrierung ausgenommen

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Relevante identifizierte Verwendungen:	Industrielle und gewerbliche Nutzung. Vor der Verwendung eine Risikobewertung durchführen.				Verwendung durch Verbraucher
Prüfgas/Kalibriergas
Spülgas, Verdünnungsgas, Inertisierungsgas
Lebensmittelanwendungen
Schutzgas für Schweißprozesse
Verwendung bei der Herstellung von elektronischen/photovoltaischen Komponenten
Löschmittel
Verwendung als Biozid
Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch
Der Endverbraucher ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das gelieferte Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
Verwendung des Stoffs oder Gemischs: 	Aerosol-Treibgas
Treibgas
Kältemittel
Ausgleichsgas für Gemische
Einsatz als Biozid
Überlagerungsgas
Trägergas
Chemische Synthese
Verbrennungs-, Schmelz- und Schneidprozesse
Kühlanwendungen
Feuerlöschgas
Gefrieren von Lebensmitteln
Gasverpackung von Lebensmitteln
Gefrieren, Kühlen und Wärmeübertragung
Aufblassysteme
Pflanzenwachstumsförderer
Kopfgas, Hilfsgas in Drucksystemen
Prozessgas
Lasergas
Strahlen
Verbraucheranwendung
Kreativ-, Kunst- und Freizeitaktivitäten
Laboranwendung
Getränkeanwendung
Spülgas, Verdünnungsgas, Inertisierungsgas
Lösungsmittel und Extraktionsmittel
1.2.2. Von der Verwendung wird abgeraten

Von der Verwendung wird abgeraten: 	NEIN
1.3. Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes

CO2-4U
Roggestraat 12
8972 Krombeke
0032 57 30 98 40
info@CO2-4u.be
1.4. Notrufnummer
Notrufnummer: +32 (0) 70 245 245 – Giftinformationszentrum (kostenlos rund um die Uhr)

ABSCHNITT 2: Identifizierung der Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Physische Gefahren				Gase unter Druck: Flüssiggas H28O

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

Schädliche physikochemischen, gesundheitlichen und ökologischen Auswirkungen
Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

2.2. Beschriften Sie Elemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
[image: ]
Gefahrenpiktogramme (CLP):			



GHS04

Signalwort (CLP):				Warnung
Gefahrenhinweise (CLP): 			H280 - Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
Sicherheitsempfehlungen (CLP) Lagerung		P403 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren
Weitere Informationen:			Erstickungsgefahr in hohen Konzentrationen

2.3. Andere Gefahren

Andere Gefahren:	Hohe CO2-Konzentrationen können selbst bei normaler Sauerstoffkonzentration die Blutzirkulation beeinträchtigen und zu Bewusstlosigkeit und Tod führen. Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Nicht als PBT oder vPvB eingestuft. Erstickend in hohen Konzentrationen. Kontakt mit der Flüssigkeit kann Erfrierungen verursachen. Der Stoff/das Gemisch hat keine endokrinschädigenden Eigenschaften.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung und Angaben zu den Inhaltsstoffen
3.1. Stoffe

	Name
	Produktidentifikation
	%
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

	Kohlendioxid
	CAS-Nr: 124-38-9
EG-Nr: 204-696-9
REACH-nr: *1
	100
	100 Press. Gas (Liq.), H280




Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16
Enthält keine Bestandteile, die die Einstufung des Produkts beeinflussen.
*1: Gelistet in Anhang IV/V der REACH-Verordnung, von der Registrierungspflicht ausgenommen.
*2: Registrierung nicht erforderlich: Stoff wird in Mengen von < 1 t/Jahr hergestellt oder importiert.

3.2. Mischungen

Nicht zutreffend

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste Hilfe nach Inhalation: 			Verletzten in einen nicht kontaminierten Bereich bringen und Atemschutz verwenden.			 Verletzten warm und ruhig halten. Arzt rufen. Bei Atemstillstand Herz-Lungen-				Wiederbelebung durchführen.

Erste Hilfe nach Hautkontakt: 			Bei Erfrierungen mindestens 15 Minuten lang mit Wasser spülen. Sterilen Verband 					anlegen. Wie bei Verbrennungen behandeln. Ärztlichen Rat einholen.

Erste Hilfe nach Augenkontakt: 			Augen sofort und gründlich mit Wasser spülen, mindestens 15 Minuten lang

Erste Hilfe nach Verschlucken: 			Eine Einnahme wird nicht als wahrscheinlich angesehen




4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Auswirkungen

Wichtigste akute und verzögert auftretende 		Niedrige Kohlendioxidkonzentrationen verursachen Kopfschmerzen und schnelle Atmung.
Symptome und Auswirkungen			In hohen Konzentrationen kann es zum Ersticken führen. Aufgrund der Bewusstlosigkeit 					bemerkt das Opfer den Erstickungsanfall nicht. Siehe Abschnitt 11.

4.3. Hinweise auf die Notwendigkeit sofortiger medizinischer Hilfe und Spezialbehandlung

Nein
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: 		Wassersprühstrahl oder -nebel. Das Produkt ist nicht entflammbar. Verwenden Sie 	geeignete Brandschutzmaßnahmen für das umgebende Feuer.

Ungeeignete Löschmittel: 			Verwenden Sie zum Löschen des Feuers keinen Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Reaktionsfähigkeit im Brandfall: 			Keine Reaktivitätsgefahr außer der im folgenden Unterabschnitt beschriebenen
Spezifische Risiken:	 			Bei Kontakt mit Feuer kann der Behälter platzen oder explodieren.
Gefährliche Verbrennungsprodukte: 		Nein

5.3. Hinweise für Feuerwehrleute

Spezifische Methoden: 			Brandbekämpfungsmaßnahmen auf benachbarte Brände abstimmen. Druckbehälter 					können durch Feuer oder Strahlungswärme bersten. Gefährdete Druckbehälter mit einem 					Wasserstrahl aus sicherer Position kühlen. Kontaminiertes Löschwasser nicht in die 					Kanalisation leiten. Produktfluss nach Möglichkeit stoppen. Rauch nach Möglichkeit mit 					Wassersprühstrahl oder -nebel bekämpfen. Behälter, wenn möglich, vom Feuer 						entfernen.
Spezielle Schutzausrüstung für die Feuerwehr: 	In geschlossenen Räumen umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 						Standardmäßige Schutzkleidung und -ausrüstung (umluftunabhängiges Atemschutzgerät) 					für Feuerwehrleute. EN 469: Schutzkleidung für Feuerwehrleute. EN 659: 						Schutzhandschuhe für Feuerwehrleute. Norm EN137 – Umluftunabhängiges 						Atemschutzgerät

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung des Stoffes oder Gemisches
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Für andere Personen als die Rettungskräfte

Notfallmaßnahmen: 				Handeln Sie gemäß dem örtlichen Notfallplan. Versuchen Sie, die Freisetzung zu stoppen. 					Evakuieren Sie den Bereich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Vermeiden Sie das 					Eindringen in die Kanalisation, Keller, Gruben oder andere Orte, an denen eine 						Ansammlung gefährlich sein könnte. Halten Sie sich gegen den Wind. Weitere 						Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung finden Sie in Abschnitt 8 des 						Sicherheitsdatenblatts.
6.1.2. Für den Rettungsdienst

Notfallmaßnahmen: 				Tragen Sie ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät, es sei denn, die Atmosphäre ist 					nachweislich sicher. Sauerstoffdetektoren sollten eingesetzt werden, wenn die Freisetzung 					erstickender Gase möglich ist. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 5.3 des 					Sicherheitsdatenblatts.				

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Versuchen Sie, den Abfluss zu stoppen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 	Lüften Sie den Raum

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitte 8 und 13



ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Umgang mit dem Stoff oder Gemisch

Sichere Verwendung des Produkts: 		Tanks, die brennbare oder explosive Stoffe enthalten oder enthielten, dürfen nicht mit 					flüssigem Kohlendioxid inertisiert werden. Die Bildung fester Kohlendioxidpartikel muss 					vermieden werden. Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, muss der Stromkreis 					ordnungsgemäß geerdet sein. Beachten Sie die Gefahr statischer Elektrizität bei der 					Verwendung von CO2-Feuerlöschern. Verwenden Sie diese nicht in Umgebungen mit 					entzündbarer Atmosphäre. Beim Umgang mit dem Stoff sind die geltenden 						Arbeitshygiene- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Nur erfahrene und entsprechend 					geschulte Personen sollten mit Gasen umgehen. Erwägen Sie den Einsatz von 						Druckentlastungseinrichtungen in Gasanlagen. Stellen Sie sicher, dass das gesamte 					Gassystem vor Gebrauch (regelmäßig) auf Dichtheit geprüft wird. Rauchen Sie nicht bei 					der Verwendung oder Handhabung des Produkts. Verwenden Sie nur ordnungsgemäß 					spezifizierte Geräte, die für das Produkt und den vorherrschenden Druck und die 						Temperatur geeignet sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten. Rückfluss 					von Wasser, Säuren oder Basen vermeiden. Gas nicht einatmen. Produktfreisetzung am 					Arbeitsplatz vermeiden.

Sichere Nutzung des Gasbehälters:			Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Halters. Verhindern Sie einen Rückfluss in den 					Halter. Schützen Sie den Halter vor mechanischen Beschädigungen. Nicht ziehen, rollen, 					schieben oder fallen lassen. Verwenden Sie zum Transport einer Gasflasche, auch über 					kurze Distanzen, immer einen dafür geeigneten (Hand-)Wagen. Entfernen Sie die 					Ventilschutzkappen erst, wenn der Halter an einer Wand, einem Arbeitsbereich oder 					einem Flaschenhalter befestigt und einsatzbereit ist. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der 					Bedienung des Ventils haben, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den 					Lieferanten.  Reparieren Sie niemals selbst Behälterventile oder 							Sicherheitsüberdruckeinrichtungen. Beschädigte Flaschenventile müssen dem Lieferanten 					unverzüglich gemeldet werden. Halten Sie die Behälterventile sauber und frei von 					Verunreinigungen, insbesondere Öl und Wasser. Bringen Sie Stopfen oder Spund und 					Behälterkappe (sofern vorhanden) so schnell wie möglich an, nachdem der Behälter vom 					Gerät getrennt wurde. Schließen Sie das Behälterventil nach jedem Gebrauch und wenn es 					leer ist, auch wenn es noch angeschlossen ist. Versuchen Sie nicht, Gas von einem 					Behälter in einen anderen umzufüllen. Verwenden Sie niemals eine Flamme oder einen 					elektrischen Heizer, um den Druck im Behälter zu erhöhen. Entfernen oder beschädigen 					Sie keine vom Lieferanten bereitgestellten Kennzeichnungsetiketten. Eindringende 					Feuchtigkeit in den Behälter muss verhindert werden. Öffnen Sie das Ventil langsam, um 					einen Druckstoß zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Bedingungen für eine sichere Lagerung, 		Beachten Sie alle Verordnungen und örtlichen Vorschriften zur Lagerung.
einschließlich inkompatibler Produkte: 		Behälter nicht unter korrosionsfördernden Bedingungen lagern. Schutzstopfen von Hahn 					oder Verschluss sollte angebracht sein. Behälter aufrecht lagern und gegen Umkippen 					sichern. Gelagerte Behälter sollten regelmäßig auf Dichtheit und Zustand überprüft 					werden. Behälter unter 50 °C in einem gut belüfteten Raum lagern. Behälter an einem Ort 					ohne Brandgefahr und fern von Wärme- und Zündquellen lagern. Von brennbaren 					Materialien fernhalten.

7.3. Spezifische Endverwendung

NEIN


7.4. Liefermethoden

7.4.1 In gasförmiger Form:

	7.4.1.1  : In Zylindern unter hohem Druck: 

	INHALT
	DURCHMESSER (mm)
	HÖHE (mm)
	LEERGEWICHT
	KG CO2

	50 L *
	229
	1700
	± 67 Kg
	37.5

	27 L *
	204
	1250
	± 45 Kg
	20

	13 L
	204
	700
	± 23 Kg
	10

	13 L
	140
	1200
	± 23 Kg
	10

	7 L
	140
	700
	± 12 Kg
	5

	4 L
	140
	600
	± 9 Kg
	4

	3 L
	110
	480
	± 7 Kg
	2

	3 L
	100
	570
	± 6 Kg
	2

	2 L
	100
	460
	± 2.5 Kg
	1.5

	1 L
	90
	410
	± 1.5 Kg
	1

	0.5 L
	60
	400
	± 1 Kg
	0.5

	* Auch mit Steigrohr zur Flüssigkeitsentnahme erhältlich (gekennzeichnet durch die rote Linie auf dem zylindrischen Teil und den Buchstaben P auf der Karniese)




	7.4.1.2: In Flaschenbündeln: 

	VOLUMEN
	GRÖSSE (m)
	HÖHE (m)
	LEERGEWICHT (Kg)
	VOLUMEN CO2 (Kg)

	16x 50 L
	1,05 x 1,05
	2,10
	± 1500
	600



7.4.2 In flüssiger, tiefgekühlter Form: 

Verpackung				Vakuumisolierte Tanks/Container (Dokumentation auf Anfrage) 15 bar/-25 °C
Ladetanks 645 l
Tankwagen/Container
Hochdruckbehälter: 2300 kg
Dewargefäße
7.4.3 CO2 als Feedgas: 

Entspricht EU231/2012, HACCP-System, E-Nummer: E290, Lebensmittelqualität: Reinheit 4,5

7.4.4 Medizinisches CO2

Die Produktspezifikation entspricht der aktuellen Version „Europäisches Arzneibuch“: PhEUR 11/2025:2408 Monographie, https://www.edqm.eu/en/web/edqm/european-pharmacopoeia-ph.-eur.-11th-edition

7.5 Physikalisch-chemische Konstanten: 

Symbol					CO2
Durchschnittliches Molekulargewicht (g/mol)		44,01
Gasdichte (kg/m³ bei 1,013 bar und 0°C)		1,977
Relative Dichte des Gases (Luft=1)			1,53
Sublimationspunkt				-78°C ( 197,7 K)
Kritische Temperatur				t=31°C (304,2K), p= 73,8 bar
Dampfdruck (bar bei 20°C)			57
Selbstentzündungstemperatur			nicht brennbar
1 L flüssiges CO2 setzt bei 15°C und 1 bar 500 L Gas frei



7.6 Zylinderidentifikation: 

Farbe (gemäß NBN-EN 1089)			Der zylindrische Teil ist in Dunkelgrau RAL 7031 lackiert.								Die Ogive ist in Hellgrau RAL 7037 lackiert.Kraanaansluiting standaard							W21,8 x 1/14” – rechts/uitwendig (NBN226/DIN477)
Kranmaterial				Messing – mit Restdruckventil
Identifikation				ISO-Aufkleber mit ADR-Daten und H- und P-Sätzen gemäß CLP








					Dunkelgrau				Hellgrau

7.7 Spezifikation/Qualität: 

	BILDEN
	NAME
	CO2
vol %
	H2O
vol.ppm
	O2 + N2
vol.ppm
	O2
vol.ppm
	N2
vol.ppm
	CNHM
vol.ppm
	CO
vol.ppm
	Tot. S
vol.ppm

	Gasförmig oder mit Steigleitung (flüssig)
	3.0
	≥ 99,9
	≤ 10
	≤ 300
	-
	-
	≤ 10
	≤ 1
	-

	
	4,5 *
	≥ 99,995
	≤ 5
	-
	≤ 5
	≤ 20
	≤ 10
	-
	-

	
	Med.CO2
	Min. 99,5
	≤ 67
	-
	-
	-
	-
	≤ 5
	≤ 1

	Flüssig, tiefgekühlt (lose) **
	3.0
	≥ 99,9
	Siehe Spezifikation Abschnitt 14

	Bezeichnung nach EN ISO14175: C.


Die Angaben beziehen sich auf die verdampfte Flüssigphase.
*Flaschen mit der Kennzeichnung 4.5 (Lebensmittelqualität)
**Transport und Lagerung in vakuumisolierten Behältern, Thermoskannen

ABSCHNITT 8: Expositionskontrollen/persönliche Schutzausrüstung
8.1. Kontrollparameter
8.1.1 Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte

	Kohlendioxid (124-38-9)

	EI - Indikativer Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

	Lokaler Name
	Kohlendioxid

	IEOL TWA
	9000 mg/m³

	IOEL TWA [ppm]
	5000 ppm

	Referenzgesetzgebung
	RICHTLINIE 2006/15/EG DER KOMMISSION

	Belgien – Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz
	

	Lokaler Name
	Kohlendioxid

	TGG-8u (OEL TWA)
	9000 mg/m³

	TGG-8u (OEL TWA) [ppm]
	5000 ppm

	Referenzgesetzgebung
	Sozialgesetzgebung



8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar
8.1.3. Gebildete Luftschadstoffe

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar
8.1.4. DNEL en PNEC

	Kohlendioxid (124-38-9)

	DNEL/DMEL (Zusatzinformationen)

	Weitere Informationen
	Keine verfügbar

	PNEC (Zusatzinformationen)

	Weitere Informationen
	Keine verfügbar







8.1.5. Kontrollieren Sie die Streifenbildung

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

8.2. Maßnahmen zur Expositionskontrolle

8.2.1. Geeignete technische Maßnahmen
Geeignete technische Maßnahmen:
CO2-Detektoren sollten dort eingesetzt werden, wo CO2 freigesetzt werden kann. Sorgen Sie für ausreichende allgemeine und lokale Absaugung. Sauerstoffdetektoren sollten dort eingesetzt werden, wo erstickende Gase freigesetzt werden können. Technische Systeme sollten regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden. Stellen Sie sicher, dass die Exposition unter den Arbeitsplatzgrenzwerten liegt (sofern verfügbar). Erwägen Sie die Einführung eines Arbeitserlaubnissystems, z. B. für Wartungsarbeiten.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung:
Für jeden Arbeitsbereich sollte eine Sicherheitsbewertung durchgeführt und dokumentiert werden, um die mit der Verwendung des Produkts verbundenen Risiken zu bewerten und die geeignete PSA für die jeweiligen Risiken auszuwählen. Die folgenden Empfehlungen sollten berücksichtigt werden: Wählen Sie PSA, die den empfohlenen EN/ISO-Normen entspricht.

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz
Augenschutz: 
Tragen Sie beim Umfüllen oder Lösen von Umfüllverbindungen eine Schutzbrille. Norm EN 166 – Augenschutz – Spezifikationen

8.2.2.2. Hautschutz
Handschutz: 
Beim Umgang mit Gasflaschen Arbeitshandschuhe tragen. Norm EN 388 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren, Leistungsstufe 1 oder höher. Beim Umfüllen oder Trennen von Umfüllverbindungen kälteisolierende Handschuhe tragen. Norm EN 511 – Kälteisolierende Handschuhe.

	Sonstiger Hautschutz:
Beim Umgang mit Druckbehältern Sicherheitsschuhe tragen. Norm EN ISO 20345 – Persönliche Schutzausrüstung: Sicherheitsschuhe.

Weitere Informationen: 
Beim Umgang mit Druckbehältern Sicherheitsschuhe tragen. Norm EN ISO 20345 – Persönliche Schutzausrüstung: Sicherheitsschuhe.

8.2.2.3. Atemschutz
	Atemschutz:
In sauerstoffarmen Umgebungen kann eine Druckluftmaske oder ein Druckluftschlauch mit Maske verwendet werden.
Eine Druckluftmaske ist dort angebracht, wo mit einer unbekannten Belastung zu rechnen ist, beispielsweise bei der Wartung von 	Anlagen.
Norm EN 137 – Umluftunabhängige Druckluftmasken. Wenden Sie sich an Ihren Atemschutzanbieter, um das geeignete Material 	auszuwählen.
	
8.2.2.4. Thermische Gefahren
	Schutz vor thermischen Gefahren:
Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen zu den oben genannten Abschnitten.

8.2.3. Kontrolle der Umweltexposition
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Nicht erforderlich.
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Informationen zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen 
Aggregatzustand:				 Gas
Farbe: 					Farblos
Form: 					Flüssiggas
Geruch:					 Geruchlos
Geruchsschwelle: 				Die Geruchsschwelle ist subjektiv und nicht als Warnung vor Überexposition geeignet.
Schmelzpunkt:				 -78,5 °C. Unter Normalbedingungen existiert kein Schmelzpunkt. Bei atmosphärischem 					Druck sublimiert festes Kohlendioxid bei -78,5 °C zu gasförmigem Kohlendioxid.
Gefrierpunkt:				 -56,6 °C
Siedepunkt:				 -56,6 °C
Entzündbarkeit:				Nicht entzündbar
Oxidierende Eigenschaften: 			Keine oxidierenden Eigenschaften
Explosionsgrenzen: 				Unbekannt
Untere Explosionsgrenze: 			Nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: 			Nicht anwendbar
Flammpunkt: 				Nicht anwendbar für Gase und Gasgemische
Selbstentzündungstemperatur: 			Nicht entzündbar
Zersetzungstemperatur: 			Nicht anwendbar
pH-Wert: 					Nicht anwendbar für Gase und Gasgemische
Kinematische Viskosität: 			Nicht anwendbar für Gase und Gasgemische
Dynamische Viskosität: 			0,07 mPa s (Literatur); Nicht anwendbar für Gase und Gasgemische
Löslichkeit in Wasser: 				2000 mg/l
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (Log Kow): 	0,83
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (Log Pow): 	0,83
Dampfdruck: 57,3 bar(a) EC-TEMP: 		10
Dampfdruck bei 50 °C: 				Keine verlässlichen Daten verfügbar
Kritischer Druck: 				7375 kPa
Dichte: 					0,771 g/cm³ 50
Relative Dichte: 				0,82
Relative Dampfdichte bei 20 °C: 			Nicht anwendbar
Relative Gasdichte:				1,52
Partikeleigenschaften: 				Nicht anwendbar
Nicht anwendbar für Gase und Gasgemische
Nanoformen sind für Gase und Gasgemische nicht relevant

9.2. Weitere Informationen

9.2.1. Informationen zu physikalischen Gefahrenklassen

Kritieke temperatuur: 				31 °C

9.2.2. Weitere Sicherheitsfunktionen

Molekularmasse:				44 g/mol
Gasgruppe: 				Druckgas (flüssig)
Sublimationspunkt: 				-78,5 °C
Zusätzliche Angaben: 				Gas/Dampf schwerer als Luft. 
Kann sich in geschlossenen Räumen, insbesondere in Brunnen, Kellern usw., ansammeln.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität

Keine Reaktivitätsgefahr außer der im folgenden Unterabschnitt beschriebenen

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

NEIN

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Feuchtigkeit in Installationssystemen vermeiden

10.5. Chemisch interagierende Materialien

Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie in ISO 11114

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

NEIN
ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen

11.1. Informationen zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität: 				Toxikologische Auswirkungen sind von diesem Produkt nicht zu erwarten, wenn die 					Arbeitsplatzgrenzwerte nicht überschritten werden.
Akute Toxizität (dermal): 			Nicht klassifiziert
Akute Toxizität (Inhalation): 			Nicht klassifiziert


Ätzwirkung/Reizung der Haut: 	Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts.
pH-Wert: 	Nicht anwendbar für Gase und Gasgemische.. 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: 	Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts
pH: Nicht anwendbar für Gase und Gasgemische
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: 		Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts
Keimzellmutagenität: 				Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts
Karzinogenität:  				Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts
Reproduktionstoxizität: 			Nicht klassifiziert
Reproduktionstoxizität: Fruchtbarkeit:	 	Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts
Fortpflanzungsgefährdend: Ungeborenes: 		Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts
STOT-Einzelbelichtung: 			Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts
STOT - wiederholte Exposition: 			Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts
Gefahr des Einatmens: 				Nicht anwendbar für Gase und Gasgemische

	Kohlendioxid (124-38-9)

	Viskosität, kinematisch
	Gilt nicht für Gase und Gasgemische.



11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrine Disruptoren

Schädliche Auswirkungen dieser hormonstörenden 	Der Stoff/das Gemisch hat keine endokrinschädigenden Eigenschaften
Eigenschaften auf die Gesundheit			

11.2.2. Weitere Informationen

Weitere Informationen				Im Gegensatz zu einfachen erstickenden Gasen kann Kohlendioxid selbst bei normalem 					Sauerstoffgehalt (20–21 %) zum Tod führen. Bei 5 % CO2 wurde ein synergistischer Effekt 					beobachtet, der die Toxizität bestimmter Gase (CO, NO2) erhöhen kann. Es wurde 					nachgewiesen, dass CO2 aufgrund der stimulierenden Wirkung von CO3 auf Atmung und 					Kreislauf die Produktion von Carboxy- und Met-Hämoglobin durch diese Gase erhöhen 					kann. Weitere Informationen finden Sie unter „EIGA Safety Info 24: Kohlendioxid, 					Physiologische Gefahren“ unter www.eiga.eu. Der Stoff/das Gemisch hat keine 						endokrinschädigenden Eigenschaften.
ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

12.1. Toxizität

Bewertung: 				Dieses Produkt verursacht keine Umweltschäden
Gefahr für die aquatische Umwelt (akut) kurzfristig	Nicht klassifiziert
(Chronisch) langfristig gewässergefährdend		Nicht klassifiziert. Nicht schnell abbaubar.

	Kohlendioxid (124-38-9)²

	LC50 96 Stunden – Fisch [mg/l]
	Keine Daten verfügbar

	EC50 48 Stunden – Daphnia magna [mg/l]
	Keine Daten verfügbar

	EC50 72 Stunden – Algen [ml/l]
	Keine Daten verfügbar



12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

	Kohlendioxid (124-38-9)²

	Auswertung
	Dieses Produkt verursacht keine Umweltschäden



12.3. Bioakkumulation

	Kohlendioxid (124-38-9)²

	Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (Log Pow)
	0,83

	Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (Log Kow)
	0,83

	Auswertung
	Dieses Produkt verursacht keine Umweltschäden



12.4. Mobiliteit in de bodem

	Kohlendioxid (124-38-9)²

	Auswertung
	Dieses Produkt verursacht keine Umweltschäden





12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung: 				Nicht als PBT oder vPvB eingestuft

12.6. Endokrine Disruptoren

Andere schädliche Wirkungen: 			Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts
Auswertung: 				Der Stoff/das Gemisch hat keine endokrinschädigenden Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Andere schädliche Wirkungen: 			Keine bekannten Auswirkungen dieses Produkts.
Auswirkungen auf die Ozonschicht: 		Keine Auswirkungen auf die Ozonschicht.
Treibhausfaktor [CO2=1]: 			1.
Auswirkungen auf die globale Erwärmung:		 Kann bei Freisetzung in großen Mengen zum Treibhauseffekt beitragen. Enthält ein (oder 					mehrere) Treibhausgase.
ABSCHNITT 13: Anweisungen zum Entfernen
13.1. Methoden der Abfallbehandlung

Methoden der Abfallbehandlung: 			Die Freisetzung großer Mengen in die Atmosphäre sollte vermieden werden. Nur in gut 					belüfteten Bereichen entsorgen. Nicht dort entsorgen, wo eine Ansammlung gefährlich 					sein könnte. Nicht verwendetes Produkt im Originalbehälter an den Lieferanten 						zurückgeben.
Liste gefährlicher Abfälle. (Aus der Entscheidung 	Niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders
16 05 052000/532/EG, in der geänderten Fassung):

13.2. Weitere Informationen

Die externe Verarbeitung und Entsorgung von Abfällen muss den geltenden lokalen und/oder nationalen Vorschriften entsprechen.

ABSCHNITT 14: Informationen zum Transport
Konform mit ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

	ADR
	IMDG
	IATA
	ADN
	RID

	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

	UN 1013
	UN 1013
	UN 1013
	UN 1013
	UN 1013

	14.2 Richtiger Versandname gemäß den UN-Modellvorschriften

	KOHLENDIOXID (KOHLENDIOXID) (KOHLENSÄURESAUERSTOFF)
	KOHLENDIOXID
	Kohlendioxid
	KOHLENDIOXID (KOHLENDIOXID) (KOHLENSÄURESAUERSTOFF)
	KOHLENDIOXID (KOHLENDIOXID) (KOHLENSÄURESAUERSTOFF)

	Beschreibung des Transportdokuments

	2.2
	2.2
	2.2
	2.2
	2.2
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	14.4. Verpackungsgruppe

	Siehe Spezifikationen in Punkt 7.4

	14.5. Umweltgefahren

	Umweltgefährdend: Nein
	Umweltgefährdend: Nein Meeresschadstoff: Nein
	Umweltgefährdend: Nein
	Umweltgefährdend: Nein
	Umweltgefährdend: Nein

	Keine zusätzlichen Informationen verfügbar



14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Transport: 	Vermeiden Sie den Transport in Fahrzeugen, bei denen der Laderaum nicht vom 						Fahrerraum getrennt ist. Stellen Sie sicher, dass der Fahrer sich der möglichen Gefahren 					der Ladung bewusst ist und weiß, was im Falle eines Unfalls oder Notfalls zu tun ist. Vor 					dem Transport von Flaschen: - Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. - Stellen Sie sicher, 					dass die Behälter ordnungsgemäß gesichert sind. - Prüfen Sie, ob der Hahn richtig 					geschlossen ist und nicht leckt. - Prüfen Sie, ob die Blindmutter oder der Stopfen (falls 					vorhanden) fest sitzt. - Prüfen Sie, ob der Hahnschutz (falls vorhanden) fest sitzt.


Straßentransport
Klassifizierungscode (ADR): 			2A
Sondervorschriften (ADR): 			378, 392, 584, 653, 662
Begrenzte Mengen (ADR): 			120 ml
Freigestellte Mengen (ADR): 			E1
Verpackungsvorschriften (ADR):			 P200
Vorschriften für Zusammenpackungen (ADR): 		MP9
Anweisungen für ortsbewegliche Tanks
 und Schüttgut-Container (ADR): 			(M)
Tankcode (ADR): 				PxBN(M)
Sondervorschriften für Tanks (ADR): 		TA4, TT9
Fahrzeug für Tankbeförderung: AT
Beförderungskategorie (ADR): 			3
Besondere Vorschriften für die Beförderung – Beladen, CV9, CV10, CV36
Entladen und Handhabung (ADR):
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Nummer): 20
	20

	1013


Orangefarbenes Erkennungszeichen			


Code für Tunnelbeschränkungen (ADR):		C/E

Transport auf offener See
Sondervorschrift (IMDG): 			378
Begrenzte Menge (IMDG): 			120 ml
Freigestellte Mengen (IMDG): 			E1
Verpackungsanweisungen (IMDG): 		P200
NS-Nr. (Brand): 				F-C
NS-Nr. (Freisetzung): 				S-V
Staukategorie (IMDG):				 A
Maßnahmen und Beobachtungen (IMDG): 		Verflüssigtes, nicht entzündbares Gas. Schwerer als Luft (1,5). Kann über 31 °C nicht im 					flüssigen Zustand bleiben.
Lufttransport 
Erwartete PCA-Mengen (IATA): 			E1
Begrenzte PCA-Mengen (IATA): 			VERBOTEN
Begrenzte PCA-Mengen, maximale 		 VERBOTEN
Nettomenge  (IATA):
PCA-Verpackungsanweisungen (IATA):		200
PCA-Maximale Nettomenge (IATA): 		75 kg
CAO-Verpackungsanweisungen (IATA): 		200
CAO-Maximale Nettomenge (IATA): 		150 kg
Sonderbestimmungen (IATA):			 A202 
ERG-Code (IATA): 				2L

Transport auf Binnengewässern
Klassifizierungscode (ADN): 			2A
Sondervorschriften (ADN):			378, 392, 584, 653, 662
Begrenzte Mengen (ADN): 			120 ml
Freigestellte Mengen (ADN): 			E1
Erforderliche Ausrüstung (ADN): 			PP
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN): 		0

Eisenbahntransport 
Klassifizierungscode (RID): 			2A
Sondervorschriften (RID): 			378, 392, 584, 653, 662
Begrenzte Mengen (RID): 			120 ml
Freigestellte Mengen (RID): 			E1
Verpackungsanweisungen (RID): 			P200
Sondervorschriften für MP9-Zusammenpackungen (RID):
Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-
Container (RID): 				(M)
Tankcodes für RID-Tanks (RID): 			PxBN(M)
Sondervorschriften für RID-Tanks (RID): 		TA4, TT9, TM6
Beförderungskategorie (RID):			3
Sondervorschriften für die Beförderung – Be-, Ent- 
und Handhabung (RID):
Expresspaket (RID): 				CE3
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID): 		20

14.7. Seetransport von Massengut gemäß den IMO-Instrumenten

IBC-Code:					Nicht anwendbar


ABSCHNITT 15: Vorschriften
15.1. Spezifische Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften und -gesetze für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

REACH Anhang XVII (Stoffe mit eingeschränkter Verwendung)
Niet opgenomen in REACH bijlage XVII 

REACH-Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)
Nicht in REACH-Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) enthalten

REACH kandidaatlijst (SVHC) 
Nicht in der REACH-Kandidatenliste enthalten

PIC-Verordnung (Prior Informed Consent)
Nicht in der PIC-Liste enthalten (Verordnung EU 649/2012)

POP-Verordnung (Persistente organische Schadstoffe) 
Nicht in der POP (Verordnung EU 2019/1021) enthalten) 

Ozonverordnung (1005/2009)
Nicht in der Liste der ozonschädigenden Stoffe enthalten (Verordnung EU 1005/2009)

VOS-richtlijn (2004/42)
Nutzungsbeschränkungen: 			Keine.

Seveso-verordening (rampenrisicovermindering) 
Seveso-Richtlinie 2012/18/EU (Seveso III): 		nicht zitiert

Verordnung über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (2019/1148) 
Enthält keine Stoffe, die in der Liste der Ausgangsstoffe für Explosivstoffe aufgeführt sind (Verordnung (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe).

Verordnung über Arzneimittelvorläufer (273/2004)
Enthält keine Stoffe, die in der Liste der Arzneimittelausgangsstoffe aufgeführt sind (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe, die zur unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Stellen Sie sicher, dass alle nationalen/lokalen Vorschriften bekannt sind.
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878.
Richtlinie 89/391/EWG des Rates über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit.
Richtlinie 2016/425/EWG über persönliche Schutzausrüstungen.
Richtlinie 2014/34/EU über Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX).
Nur Produkte, die den Lebensmittelverordnungen (EG) Nr. 1333/2008 und (EU) Nr. 231/2012 entsprechen und als solche gekennzeichnet sind, dürfen als Lebensmittelzusatzstoffe verwendet werden.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/830 erstellt.

Belgien
ABM-Kategorie: 				B(4) – Schwach schädlich für Wasserorganismen
SZW-Liste krebserregender Stoffe:			Der Stoff ist nicht vorhanden.
SZW-Liste mutagener Stoffe: 			Der Stoff ist nicht vorhanden.
SZW-Liste reproduktionstoxischer Stoffe – Stillen: 	Der Stoff ist nicht vorhanden.
SZW-Liste reproduktionstoxischer Stoffe – Fruchtbarkeit:	Der Stoff ist nicht vorhanden.
SZW-Liste reproduktionstoxischer Stoffe – Entwicklung: 	Der Stoff ist nicht vorhanden.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt muss keine chemische Sicherheitsbeurteilung (CSA) durchgeführt werden.







ABSCHNITT 16: Weitere Informationen
Änderungshinweise: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 2020/878

	Hinweis auf Änderungen

	Geänderter Artikel
	Ändern
Kommentare



	Abkürzungen und Akronyme:

	ADN
	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen

	ADR
	ADR – Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.

	ATE
	ATE - Schätzung der akuten Toxizität - Schätzungen der akuten Toxizität

	BLV
	Biologische Grenzwerte

	BOD
	Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

	CAO
	Nur Frachtflugzeuge / Nur Frachtflugzeuge.

	CAS-Nr
	Chemical Abstract Service - Nummer

	CLP
	CLP – Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung.

	COD
	Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

	CSA
	CSA – Chemische Sicherheitsbeurteilung.

	DMEL
	Abgeleitete minimale Effektdosis

	DNEL
	Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

	EC50
	Mittlere effektive Konzentration

	EC
	Europäisches Verzeichnis der im Handel erhältlichen chemischen Substanzen

	ED
	Endokrine Disruptoren

	EINECS
	EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Europäische Liste der im Handel erhältlichen chemischen Stoffe

	EN
	Europäischer Standard

	IARC
	Internationales Zentrum für Krebsforschung

	IATA
	Internationaler Luftverkehrsverband

	IMDG
	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen

	IOELV
	Indikative Arbeitsplatzgrenzwerte

	LC50
	Konzentration, die bei 50 % einer Testpopulation zum Tod führt

	LD50
	Dosis, die bei 50 % einer Testpopulation zum Tod führt (mittlere letale Dosis)

	LOAEL
	Niedrigste Dosis oder Konzentration, bei der eine nachteilige Wirkung beobachtet wurde

	NOAEC
	Konzentration, bei der keine nachteilige Wirkung beobachtet wurde

	NOAEL
	Dosis oder Konzentration, bei der keine nachteilige Wirkung beobachtet wurde

	NOEC
	Konzentration ohne beobachtete Effekte

	N.E.G.
	Nicht anderswo erwähnt

	OECD
	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD

	OEL
	Arbeitsplatzgrenzwert

	PBT
	Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz

	PCA
	Passagier- und Frachtflugzeuge / Passagier- und Frachtflugzeuge

	PNEC
	Vorhergesagte Konzentration(en) ohne Wirkung

	PBM
	PSA – Persönliche Schutzausrüstung.

	REACH
	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe

	RID
	Vorschriften für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene

	RMM
	Maßnahmen zum Risikomanagement - Maßnahmen zum Risikomanagement

	STP
	Wasseraufbereitungsanlage

	ThZV
	Theoretischer Sauerstoffbedarf (THD)

	TLM
	Mittlere Toleranzgrenze

	TRGS
	Technische Maßnahmen für Gefahrstoffe

	STOT-RE
	Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition

	STOT-SE
	Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition

	UFI
	Eindeutige Formelkennung / Eindeutige Formelkennung

	UN-VN
	UN - VN - Vereinte Nationen

	VOS
	Flüchtige organische Verbindungen

	zPzB
	Sehr persistent und sehr bioakkumulativ, vPvB

	WGK
	Wassergefährdungsklasse

	Vollständiger Wortlaut der Sätze H und EUH:

	H280
	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

	Press. Gas (Liq.)
	Gase unter Druck: Flüssiggas



Die Klassifizierung erfolgt gemäß: 			ATP 12
[bookmark: _GoBack]HAFTUNGSAUSSCHLUSS: 			Bevor diese Substanz in einem neuen Prozess oder Experiment eingesetzt werden kann, 					sollte eine sorgfältige Materialverträglichkeits- und Sicherheitsstudie durchgeführt 					werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten entsprechen dem Kenntnisstand zum 					Zeitpunkt der Veröffentlichung. Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Haftung für 					Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung der Daten aus diesem Blatt ergeben.
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